
'-.• HAUPTVERBAND DER ÖS'I'ERREICHISCHEN SOZIALVERSICHERUNGS'I'RÄGER 

1031 WIEN KUNDMANNGASSE 21 POSTFACH 600 TEl. 0222/71132 TELEX 136682 hv.vt a TELEFAX 711 323777 DVR 0024279 

KI.1203/DW 

ZI. 12-43.00/92 Rf 

An das 

Präsidium des Nationalrates 

Parlament 
1017 Wien 

Betr.: Entwurf eines Bundesgesetzes mit 
dem das Verbrechensopfergesetz 
geändert wird 
(EWR-Rechtsreform) 

Wien, 4. November 1992 

Bezug: Schreiben des Bundesministeriums Arbeit und Soziales an den 
Hauptverband vom 16. Oktober 1992, ZI. 47.010/4-8/1992 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat uns ersucht, Ihnen 

25 Ausfertigungen unserer Stellungnahme zu übersenden. 

Wir übermitteln Ihnen hiemit die erbetenen Kopie 

Beilagen 
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• HAUPTVERBAND IJEI! ÖSTERREICHISCHEN SOZIALVERSICHERUNGSTRÄGER 

. 1031 WIEN KUNOMANNGASSE 21 POSTFACH 600 TEl. 0222n1 1 32 TELEX 136682 hvsvl a TELEFAX 711 323777 OVR 0024279 

KI. 12030W 

ZI. 12-43.00/92 Rf 

An das 
Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales 

Stubenring 1 
1010 Wien 

Betr.: Entwurf eines Bundesgesetzes mit 
dem das Verbrechensopfergesetz 
geändert wird 
(EWR-Rechtsreform) 

Bezug: Ihr Schreiben vom 16. Oktober 1992, 
ZI. 47.010/4-8/1992 

Wien, 4. November 1992 

Der Hauptverband erhebt gegen den vorliegenden Gesetzesentwurf 

keine Einwände. 

Es sei allerdings darauf hingewiesen, daß der Leistungskatalog der 

gesetzlichen Krankenversicherung durch die 50. ASVG-Novelle und die ent­

sprechenden Novellen zu den Parallelgesetzen wesentlich erweitert wurde. Es 

wäre daher überlegenswert, im Rahmen der beabsichtigten Novellierung diese 

Änderungen der Sozialversicherungsgesetze auch im Verbrechensopfergesetz 

zu berücksichtigen. 

Im Falle der Verwirklichung dieser Anregung müßte aber in § 5a Ver­

brechensopfergesetz vorgesehen werden, daß auch die Krankenversiche­

rungsträger Kostenersätze für die Erbringung der Maßnahmen der medizini­

schen Rehabilitation erhalten können 
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